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Sehr geehrter Herr Präsident!  

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 4262/J 

der Abgeordneten Mag. Gerhard Kaniak, Mag. Volker Reiffenberger und weiterer 

Abgeordneter betreffend 104. Verordnung des Landeshauptmannes von Salzburg vom 

23. Oktober 2020, mit der die Verordnung zur Festlegung zusätzlicher Maßnahmen zur 

Bekämpfung der Verbreitung von COVID-19 geändert wird, wie folgt: 

Fragen 1 bis 11: 

 Welche Besprechungen, Abstimmungen via Telefonat, SMS, E-Mail oder persönlich 

fanden mit dem Salzburger Landeshauptmann zur 104. Verordnung des 

Landeshauptmannes von Salzburg vom 23. Oktober 2020, mit der die Verordnung 

zur Festlegung zusätzlicher Maßnahmen zur Bekämpfung der Verbreitung von 

COVID-19 geändert wird, statt? 

 Welche Kabinettsmitglieder des BMSGPK nahmen an dieser Kommunikation über 

die Vorbereitung zur 104. Verordnung des Landeshauptmannes von Salzburg vom 

23. Oktober 2020, mit der die Verordnung zur Festlegung zusätzlicher Maßnahmen 

zur Bekämpfung der Verbreitung von COVID-19 geändert wird, teil? 
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 Welche sonstigen Organwalter des BMSGPK d.h. Generalsekretärin, Sektionschefs, 

Gruppenleiter, Abteilungsleiter und Fachreferenten nahmen an dieser 

Kommunikation über die Vorbereitung zur 104. Verordnung des 

Landeshauptmannes von Salzburg vom 23. Oktober 2020, mit der die Verordnung 

zur Festlegung zusätzlicher Maßnahmen zur Bekämpfung der Verbreitung von 

COVID-19 geändert wird, teil? 

 Welche Experten der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) 

nahmen an dieser Kommunikation über die Vorbereitung zur 104. Verordnung des 

Landeshauptmannes von Salzburg vom 23. Oktober 2020, mit der die Verordnung 

zur Festlegung zusätzlicher Maßnahmen zur Bekämpfung der Verbreitung von 

COVID-19 geändert wird, teil? 

 Welche Experten des Verfassungsdienstes im Bundeskanzleramt nahmen an dieser 

Kommunikation über die Vorbereitung zur 104. Verordnung des 

Landeshauptmannes von Salzburg vom 23. Oktober 2020, mit der die Verordnung 

zur Festlegung zusätzlicher Maßnahmen zur Bekämpfung der Verbreitung von 

COVID-19 geändert wird, teil? 

 Welche sonstigen Fachleute und Experten aus nachgeordneten Dienststellen des 

Bundes nahmen an dieser Kommunikation zur 104. Verordnung des 

Landeshauptmannes von Salzburg vom 23. Oktober 2020, mit der die Verordnung 

zur Festlegung zusätzlicher Maßnahmen zur Bekämpfung der Verbreitung von 

COVID-19 geändert wird, teil? 

 Welche politischen Vorgaben an die Rechtsexperten des BMSGPK wurden durch Sie 

als Gesundheitsminister zur Vorbereitung der 104. Verordnung des 

Landeshauptmannes von Salzburg vom 23. Oktober 2020, mit der die Verordnung 

zur Festlegung zusätzlicher Maßnahmen zur Bekämpfung der Verbreitung von 

COVID-19 gemacht, teil? 

 Zu welchem Zeitpunkt, bzw. zu welchen Zeitpunkten erfolgten diese politischen 

Vorgaben? 

 Waren diese politischen Vorgaben jeweils mit dem Herrn Bundeskanzler, dem Herrn 

Vizekanzler und anderen Bundesministern abgestimmt? 

 Wenn ja, welche politischen Vorgaben wurden zu welchem Zeitpunkt mit dem 

Herrn Bundeskanzler, dem Herrn Vizekanzler und anderen Bundesministern 

abgestimmt? 

 Kam es im Abstimmungsprozess mit dem Herrn Bundeskanzler, dem Herrn 

Vizekanzler und anderen Bundesministern zu Änderungen der politischen Vorgaben 

und wenn ja zu welchen?  
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Bei der in der parlamentarischen Anfrage genannten Verordnung handelt es sich um eine 

Landesverordnung, die aufgrund von § 43a Abs. 2 EpiG und § 7 Abs. 2 COVID-19-MG 

selbstständig durch den Landeshauptmann erlassen wurde. Im Vorfeld der Erlassung 

dieser Verordnung ist keine Mitwirkung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, 

Pflege und Konsumentenschutz vorgesehen. Eine solche hat nach Wissensstand meines 

Ressorts nicht stattgefunden. Entsprechend liegen hier auch keine Informationen zum 

Erlassungsprozess dieser Verordnung vor. Sehr wohl kommt es in diesen Fragen generell 

zu Vorabstimmungen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Rudolf Anschober 
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